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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz' vom XXXXXXXXXX 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetz geändert wird (8. No
velle zum Beamten-Kranken- undUnfallver-

sicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat 'hat heschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Bean1ten~Kranken- und Unfallvers.iche
rungsges'etz, BGBl. Nr. 200/1 %7 in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, 2411969, 
388/1970,35/1973; 780/1974, 707/1976, 648/1977, 
124/1978, 280/1978 und 685/1978 wird geändert 
wie folgt: 

1. § 19 Albs. 1 Z.4 hat :vu lauten: 

,,4. für die in § 1 Abs. 1 Z.,12 genannten Ver
sicherten die dort bezeichneten Leistungen, ausge
nommen ,die Hilflosenzulage oder ,gleichartige 
Zulagen." 

2. Im § 38 kbs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck "Träger 
der öffendichen Fürsot1ge" durch den Ausdruck 
"Träger der SoziaLhiHe" zu ersetzen. 

3. § 39 Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Renten aus der Unfallversicherung 
können nur dann g,epfändet werden, wenn nach 
den Umständen des Falles, insbesondere nach der 
Art der vollstreckbaren Forderung und der 
Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die Pfän
dung der Billigkeit entspricht. § 4 Abs. 3 .des 
Lohnpfändungsgesetzes ,gilt entsprechend." 

4. Im § 49 Albs. 5 ist der Ausdruck ,,§ 5'0 Abs. 1" 
durch den Ausdruck ,,§ 50" zu ersetzen. 

5. § 90 A'bs. 2 Z.6 hat zu taut'en: 

nung lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu be
friedigen, anschließ,en·d auf dem Weg zurück zur 
Dienststätte sowie bei dieser Befriedigung der 
lebensnotwendigen Bedürfnisse, sofern sie in der 
Nähe der Dienststätte, jedoch auß,eriha1b der Woh
nung des Versicherten erfolgt;" 

6. In der überschrift des Dritten Teiles sowie 
in der überschrift des A:bschnittes I des Dritten 
Teiles ist jeweils der Ausdruck "Fürsot1geträgern" 
durch den Ausdruck "Trägern der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

7. ,a) In der Übersch.rif.! des § 120 ist der Aus
druck "Fürsorgeträger" durch den Ausdruck 
"Träger der Sozia1hiHe" zu 'ersetzen. 

Ib) Im § UO ist der Ausdruck "Träger der 
öffentlichen Fürsorge (Fürsoligeträger)" durch 
den Ausdruck "Träger \ der. Sozialhilfe" zu er
s'etzen. 

8. a) In der übers,chrift des § 121 ist der Aus
druck "Für&orgeträgers" durch den Ausdruck 
"Trägers der Sozialhilfe" zu 'ersetzen. 

Ib) 1m § 121 Albs. 1 sind die Ausdrücke "Für
sOI1geträger" durch die Ausdrücke "Träger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

c) Im § 121 Abs~ 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
trägers" durch den Ausdruck "Trägers der Sozial
hilfe" und der Ausdruck "Fürsorgetd~ger" durch 
den Ausdruck "Trä,ger der Sozialhilf,e" zu er
setzen. 

9. a) 1m § 1212 A'bs. 1 sind der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den AusdruCk "Träger der 
Sozialhilfe" und die Ausdrücke "Fürsorge1eistung" 
durch die Ausdrücke "Leistung der Sozialhil.fe" 
zu ersetzen. 

Ib) Im§ 1212 Albs. 2 sind ,die Ausdrücke "Für-
,,6. auf einem Weg von der Dienststätte, den sOI1geleistungen" ,durch die Ausdrücke "Leistungen 

der Versicherte zurücklegt, um während der der Sozialhilfe" zu ers,etzen. 
Dienstzeit, einsch'ließlich ·der ,in der Dienstzeit lie-
genden gesetzlichen sowie kollektivvertraglich 10. Im § 123 ist der Ausdruck "Fürsorgeträger" 
oder lbetrielb1ich vere.inbarten Arbeitspausen, in durch den Ausdruck "Trä,ger der Sozialhilfe" zu 
der Nähe der Dienststätte oder in seiner Woh- erset:ven. 
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l1..aj Im § 124 Albs. 1 sind ,der Ausdruck "Für
sor,geträgers" durch den Aus-druck "Trägers der 
SozialhiLfe" und der Ausdruck "Fünorgeleistung" 
durch den Ausdruck "Leistung ,der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

'b) Im § 124 Albs. 2 sind die Ausdrücke "Für
sor,geträger" ,durch ,die Ausdrücke "Träger der So
ziaLhilf.e" und der Ausdruck "Fürsortge1eistung" 
durch den Ausdruck "Leistung der Sozialhilfe" 
zu ersetzen. 

12. Dem § 131 ist als Abs. 3 anzufügen: 

,1(3) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 5,65/1978, ist bei 
der Durchführung hinsichtlich der den. Lanod-esvor
ständen gemäß§'147 Abs. 1 und 2 obliegenden 
Au:fgalben stets die Hauptgeschäftsstelle." 

ARTIKELII 

. Übergangsbestimmungen 

(1) Ist eine Person,am 1. Jänner 1980 auf Grund 
der Fol'gen eines Unfalles, der erst ,gemäß § 90 
Albs. 2 Z. 6 des Beamten-Krtankeh- und Unfall
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 5 ah Dienstunfall anerkann:t wird, völlig er~ 
werbsunfähig, so sind ihr die Leistungen aus der 
Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Ver
sicherun'gs.faH nach ,dem 30. Juni 1967 einge
treten ist und der Antrag :bis 3\1. Dezemlber 1980 
gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens ah 
1. Jänner 19'80 zu ,gewahren. Wird der Antrag 
später ,gesteHt, gebühren ,die Leistungen a:b d,em 
auf die Antl1agstellung folgenden Monatsersten. 

(2) Im Fall des durch einen Un'faH verursachten 
Todes des V:ersicherten, der erst' gemäß §90 
Albs. 2 Z. 6 des Beamten-Kmnken- und Unfall
versicherungsgesetzes in -der Fassung des Art. I 
Z. 5 als Dienstunf;aH anerkannt wird, sind die 
Leistungen d'er Unfallversicherung an die Hinter
blieJbenen zu gewähren, wenn der Versicherungs
fill nach dem 30. Juni 1967 eingetreten ist und 
der A,ntrag bis 3 L DezemJber 1980 gestellt wird. 
Die Leistungen sind frühestens alb 1. Jänner 1980 
zu gewähren. Wird der Antrag später gestellt, 
gebühren die Leistungen alb dem auf die Antrag
stellung folgenden Monatsersten. 

ARTIKELIII 

Schluß bestimmungen 

(1) Ahweichend von den Bestimmungen des 
§ 22 Abs. 3 des Beamten-Kran.ken- und Unfall
versicherungsges'etzes beträgt für das Geschäfts
jahr 1980 der v,om DienstgeJber zur Bestreitung 
von Al,Isl:llgen der erweiterten Hei~behandlung 
(§ 70 des Beamten-Kranken- und Unfallversi
cherungs,gesetzes) zu entrichtende ZuschIag zu den 
Beiträgen 0,2'8 v. H. der Beitragsgrundlltge (§ 19 
des Beamten-Kranken- ~nd Unfallversicherungs
gesetzes) bzw. der beitragspflichtigen Sonder
zahlungen. 

C2) Die Versicherungsanstalt hat aJbweichend 
von den Bestimmun.gen des § 15,1 .A!bs. 4 des Be
amten-Kr anken- und Unfallversicherungsgesetzes 
für das Geschäftsjahr 19;80 . 

a) 2 v. H. der ErträJge an Versicherungsbei
trägen der im § 151 Ahs. 3 des Beamten
Kranken- und Un.fallversicherungsgesetzes 
bezeichneten gesonderten Rücklage zuzu
führen, 

h) die Aufwendungen der Gesundenuntersu
chungen ·einschließlich -der Kosten für die 
Errichtung und den Bet;ielb der hiezuerf~r
derlichen eigenen Einrichtungen bzw. der Be
reitsteHung entsprec4ender Vert~agseinrich
tungen aus der im § '151 Albs. 4 d,es Be
amten-Kr anken- und Unfallversicherungs
gesetzes he'zeichneten gesonderten Rücklage 
zu bestreiten. 

ARTIKEL IV 
Inkrafttreten 

Dieses Bundesges,etz tritt am 1. Jänner 1980 
in Kraft. 

ARTIKEL V 
Mit der Vollziehunlg dieses Bun'desgesetzes ist 

bet,raut: , 
a) hinsichtlich der 'Bestimmung des § 39 Abs. 2 

des Beamten'-Kraruken- und UnfaUversiche
rungsgesetzes inder Fassung des Art. I Z. 3 
der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bun,desminister 
für Justiz; , 

b) hinsichtlich aller Üibrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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Erläuterungen 

Der ZUr Begutachtun.g versendete Entwurf 
einer 34. Novelle zum ASVG sieht Knderungen 
von Bestimmungen vor, die in gleicher Weise auch 
im Beainten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetzenthalten sind. Um den bisherigen Gleicl1-
klatng aufrecht zu erhalten, war es notwendig, 
die in B-etracht kommenden B-KUVG-Bestim
mungen entsprechend zu ändern. Im einzelnen 
handelt es sich dabei um die §§ 39 Abs. 2 (Art. I 
Z. 3), 49 Albs~ 5 (Art. I Z. 4), 90 Albs. 2 Z. 6 
(Art. I Z. 5), H1 Abs. 3 (Art. (Z. 12) und Art. tu 
Abs. 1 und 2, die im Sinne ·der im En·twurf einer 
34. Novelle zum ASVG vorgeschlagenen Ände
rungen der §§ 98 a Albs. 2,107 A'bs. 5, 175 Abs. 2 
Z. 7, 418 Ahs. 8 und Art. VII Albs. 7 und 8 er
gänzt wurd,en. 

Bezüglich der im Art. III A,bs. 1 des Entwurfes 
verankerten finanziellen Maßnahme ist zu be
merken, daß sich dadurch im Jahre 1980 eine Ein
sparung bei den Personalkosten des Bundes um 
60 Mil!. S ergeben wird. 

Darüber hinaus erfuhr § 19 Abs. 1 Z. 4 (Art. I 
Z. 1) eine vom Bundesministerium für Finanzen 
vor.geschlagene Erweiterung. Durch sie soll . die 
im § 19 Abs. 1 Z. 2 B-KUVG bestehende Rege
lurug übernommen werden, die bewirkt, daß ~uch 
bei den im§ 1 Ab,. 1 Z. 12 B-KUVG genannten 
Versicherten die Hilflosenzulage und gleichartige 
Zulagen in der Beamten-Krankenversicherung 
generellbeitrag5'frei gesteHt werden. 

In d'en §§ 38 Abs. 1 Z. 1, 120, 121 Albs. 1 und 
3, 122 Abs. 1 und 2, 123 und 124 Abs. 1 und 2 
(Ar.t. I Z. 2, 7, 8,9, 10 und 11) schließlich soUen, 
so wie im Allgemeiruen Sozial'Versieherungsgesetz, 
im Gewerblichen Sozialv.ersicherun.gsgesetz und 
im Bauern-Sozialversicherungsgesetz die Aus
drücke "Fürsorgetr~ger" und "Fürsorgeleistung" 
in Anpassung an die g-eänderte Terminologie 
durch die Ausdrücke "Träger der Sozialhilfe" und 
"Leistung der Sozialhilfe" ersetzt werden. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage der Vor
lageheruht auf Art. 10 Abs. 1 Z. 11 B-VG. 
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